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Ihre beiden Zuschriften vom 16. Februar 2022 

Sehr geehrter Herr Rutz 

Sie haben heute Morgen der Staatsanwaltschaft zwei vom 16. Februar 2022 datierende und 

die beiden oberwähnten Verfahren betreffenden Zuschriften überbracht. Diese Zuschriften 

nimmt die Staatsanwaltschaft zu den Akten, die Staatsanwaltschaft führt aber keine 

Korrespondenz zu ihren beiden Entscheiden vom 13. Januar 2022 bzw. vom 8. Februar 2022. 

Wenn Sie der Auffassung sind, die beiden Nichtanhandnahmeverfügungen würden an 

inhaltlichen und/oder formellen Mängeln leiden, steht Ihnen, wie in der Rechtsmittelbelehrung 

der jeweiligen Verfügung erwähnt, die Beschwerde an das Obergericht des Kantons 

Schaffhausen offen. Eine anfällige Beschwerde wäre innert 10 Tagen seit der Zustellung des 

jeweiligen Entscheides begründet beim Obergericht des Kantons Schaffhausen einzureichen. 

Ich ersuche Sie höflich um Kenntnisnahme. 

Freundliche Grüsse 

ao Staatsanwalt 

Faul zum 1. Entscheid vom 13.01.22 NIE erhalten – oder 
Urkundenfälschung? 
Faul zum 2. In den letzten 2 Verfügungen 1994 und 1994.1 titelt 
Bürgisser ‘ NichtanhandnahmeVerfügung vom 8. Februar 2022’  
... Haftungsverschiebung mittels einkopierter Unterschrift und 
Falschbeurkundung betr. Datum Dok. 1994,1?  - Oder 
Persilschein für Corona-Komplott des Gesamt-RR  legitimieren? 
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